
Zur Diskussion
ERNA BUCHANIC, Oberrichter,
BERNHARD KLUDSSUWE1T und GERHARD BUSCHENDORF, Richter am Bezirksgericht Gera

Die Grundsätze des Politbüro-Kommuniques 
„Die Frauen — der Frieden und der Sozialismus" 
auch in der Rechtsprechung durchsetzen!

In einer erweiterten Dienstbesprechung des Bezirks
gerichts Gera, an der Vertreter der Justizverwaltungs- 
stelle, der Bezirksstaatsanwaltschaft und Direktoren 
der Kreisgerichte teilnahmen, haben wir kürzlich die 
Grundsätze für die Unterhaltsgewährung an geschie
dene Ehegatten behandelt. Insbesondere wurde die 
Unterhaltsrechtsprechung unter Berücksichtigung des 
Kommuniques des Politbüros des Zentralkomitees der 
SED ..Die Frauen — der Frieden und der Sozialismus“ 
ausgewertet.
Zur Vorbereitung dieser Dienstbesprechung waren 
Thesen ausgearbeitet und allen Teilnehmern zugäng
lich gemacht worden. Diese Thesen basierten auf einer 
kritischen Einschätzung der Rechtsprechung des Be
zirksgerichts. Dabei gingen wir von der Frage aus: 
Haben wir es auf dem Gebiet des Unterhaltsrechts 
verstanden, die Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau und die damit verbundene Eingliederung der ge
schiedenen Ehegatten in den Produktionsprozeß durch
zusetzen?

T h e s e  1 :
Bei der Prüfung der Unterhaltsbedürftigkeit eines 
Ehegatten nach Scheidung der Ehe gern. §13 EheVO 
ist davon auszugehen, daß es in unserer sozialistischen 
Gesellschaft reale Voraussetzungen für die Durch
setzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
gibt. Entwicklungs- und Arbeitsmöglichkeiten sind für 
alle Bürger entsprechend ihren Fähigkeiten gegeben, so 
daß die Eingliederung des bisher nicht berufstätigen 
Ehegatten in den Produktionsprozeß angestrebt iverden 
muß. Das entspricht auch der gesellschaftlichen Ver
pflichtung eines jeden Bürgers, durch seine Arbeits
leistung unsere sozialistische Entwicklung zu fördern. 
Besonders gilt dies gegenwärtig im Hinblick auf das 
Produktionsaufgebot. Das Gericht muß deshalb durch 
Aufklärung und Überzeugung auf die Parteien insoweit 
einwirken. Es muß ihnen helfen, die Erkenntnis zu 
gewinnen, daß mit ihrer Arbeit für die Gesellschaft 
auch ihre persönlichen Interessen befriedigt werden 
und erst durch die wirtschaftliche Selbständigkeit auch 
die volle Gleichberechtigung der Frau durchgesetzt 
wird und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
des einzelnen sich voll entfalten.
Obwohl diese Prinzipien im allgemeinen erkannt wer
den, zeigte sich doch, daß die Kreisgerichte und auch 
das Bezirksgericht sich vorwiegend nur mit den wirt
schaftlichen Verhältnissen der geschiedenen Ehegatten 
auseinandersetzen. Natürlich kann sich aus der wirt
schaftlichen Situation heraus ein gewisser Zwang zur 
Arbeitsaufnahme ergeben, aber dadurch wird eine er
zieherische Einwirkung des Gerichts auf die Parteien 
nicht überflüssig. Deshalb müssen die Gerichte in der 
Verhandlung und in den Urteilsgründen am konkreten 
Fall überzeugend darlegen, daß unsere sozialistische 
Gesellschaftsordnung jeder Frau die Möglichkeit gibt, 
ihre Fähigkeiten und Talente zu entfalten und an der 
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen.

T h e s e  2  :
Die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme bei teilweiser 
Arbeitsunfähigkeit oder bei Vorhandensein von Klein

kindern muß durch das Gericht in Verbindung mit den 
örtlichen Organen der Staatsmacht konkret untersucht 
werden. Dazu ist folgendes erforderlich:
a) Bei amtsärztlichen Untersuchungen sollte nicht nur 
der Prozentsatz der Arbeitsunfähigkeit festgestellt, son
dern gleichzeitig dargelegt werden, welche Arbeiten 
dem betreffenden unterhaltsbedürftigen Bürger trotz
dem zugemutet werden können.
b) Es muß Auskunft darüber eingeholt werden, ob für 
solche Personen Arbeitsmöglichkeiten gegeben sind 
oder ob Umschulungsmöglichkeiten bestehen.
c) Bei Vorhandensein von Kleinkindern ist zu prüfen, 
ob Unterbringungsmöglichkeiten bestehen. Das Gericht 
sollte dem Unterhaltsbedürftigen bei der Entscheidung 
darüber helfen, zu welchem Zeitpunkt die Kinder in 
der Krippe, im Kindergarten oder im- Hort unterge
bracht iverden sollen.
d) Da der Unterhaltsanspruch grundsätzlich nur für 
eine vorübergehende Zeit besteht, ist zu prüfen, welche 
Überbrückungszeit zur Erlernung eines Berufs oder 
zur Auffrischung früher vorhandener Kenntnisse not
wendig ist.
In der Diskussion über diese These wurde heraus
gestellt, daß die Übergangszeit für den bisher nicht 
berufstätigen Ehepartner auch deshalb notwendig ist, 
weil ja durch die Eingliederung in den Arbeitsprozeß 
eine Bewußtseinsänderung erfolgt. Das Gericht muß 
also schon in der Verhandlung und durch die richtige 
Begründung des Urteils helfen, diesen Entwicklungs
prozeß schneller voranzutreiben. Dadurch trägt es zur 
Verwirklichung der im Kommunique aufgestellten For
derung bei, alle Schwierigkeiten zu beseitigen, die ins
besondere die Entwicklung der Frau hemmen.
Eine gute Überzeugungsarbeit hat der Senat in einem 
Verfahren geleistet, in dem eine jüngere arbeitsfähige 
Krankenschwester, die bis zur Ehescheidung gearbeitet 
hatte, nun plötzlich ihr Kleinkind, das bisher in der 
Krippe untergebracht war, zu Hause selbst betreuen 
wollte. Hier hat das Bezirksgericht in der Verhand
lung und im Urteil sorgfältig begründet, daß dies für 
die Frau eine persönliche Rückentwicklung sei und 
auch den gesellschaftlichen Erfordernissen nicht gerecht 
werde. Die Frau hat daraufhin von ihrem Vorhaben 
Abstand genommen.
In einem anderen Fall, in dem nach Arbeitsmöglich
keiten für eine ältere Frau gesucht wurde, hat der Se
nat durch die Verhandlung an Ort und Stelle unter 
Hinzuziehung des Bürgermeisters der Gemeinde, des 
LPG-Vorsitzenden und von Vertreterinnen des DFD 
erreicht, daß die gesellschaftlichen Kräfte im Ort dieser 
Frau geeignete Arbeit verschafftön und ihr bei ihrer 
Eingliederung in den Arbeitsprozeß halfen.
In der Diskussion spielten auch der Berufseinsatz der 
Frauen entsprechend ihrer Qualifikation und die Ent
wicklungsmöglichkeiten eine Rolle. In einer Entschei
dung billigte z. B. der Senat einer jungen Frau, die 
einen Beruf erlernt hatte, zu, daß sie nicht auf jede 
beliebige Arbeit verwiesen werden darf; vielmehr 
steht ihr das Recht zu, sich eine Arbeit entsprechend 
ihrer Ausbildung zu suchen, bei der sie sich wohlfühlt
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